
 

 

     
 

 

 

German Startups Group GmbH & Co. KGaA 

 

mit Sitz in Berlin 

ISIN: DE000A1MMEV4 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

wir laden unsere Kommanditaktionäre ein zu der  

 

ordentlichen Hauptversammlung 

 

am 

 

Mittwoch, den 17. Juli 2019, um 10:00 Uhr 

 

im 

25hours Hotel The Trip, 

Niddastraße 58,  

60329 Frankfurt am Main 

 

A. Tagesordnung 

1. Vorlage des vom Aufsichtsrat jeweils gebilligten Jahresabschlusses (HGB) und 

Konzernabschlusses (IFRS) zum 31. Dezember 2018, des Konzernlageberichts 

für das Geschäftsjahr 2018 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäfts-

jahr 2018; Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses (HGB) 

der German Startups Group GmbH & Co. KGaA zum 31. Dezember 2018 
 

Der Aufsichtsrat hat den von der persönlich haftenden Gesellschafterin aufgestell-

ten Jahresabschluss (HGB) und den Konzernabschluss (IFRS) entsprechend § 171 Ak-

tiengesetz (AktG) gebilligt. Gemäß § 286 Absatz 1 Satz 1 AktG und § 26.2 Satz 1 der 

Satzung der Gesellschaft erfolgt die Feststellung des Jahresabschlusses (HGB) durch 

die Hauptversammlung. Der Beschluss bedarf der Zustimmung der persönlich haf-

tenden Gesellschafterin.  

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den 

Jahresabschluss (HGB) der German Startups Group GmbH & Co. KGaA zum 

31. Dezember 2018 in der in der Hauptversammlung vorgelegten Fassung festzustel-

len. 
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2. Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2018  
 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, der per-

sönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 Ent-

lastung zu erteilen.  

3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 
 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, allen 

Mitgliedern des Aufsichtsrats, die im Geschäftsjahr 2018 amtiert haben, für dieses 

Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.  

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 
 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Jahresabschlussprüfer und Kon-

zernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen. 

5. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eige-

ner Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG unter Bezugsrechtsausschluss und Aus-

schluss des Andienungsrechts der Aktionäre  

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, folgen-

den Beschluss zu fassen:  

a) Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, eigene Aktien 

bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Hauptversammlung am 17. Juli 

2019 bestehenden Grundkapitals zu erwerben.  

Die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, welche 

die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder welche ihr nach 

§§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 10 % des Grundkapitals 

der Gesellschaft übersteigen.  

b)  Die Ermächtigung wird am 17. Juli 2019 wirksam und gilt bis zum 16. Juli 2024. 

c)  Der Erwerb erfolgt nach Ermessen der persönlich haftenden Gesellschafterin 

und innerhalb der sich aus den aktienrechtlichen Grundsätzen ergebenden 

Grenzen unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) über 

die Börse oder außerhalb der Börse, letzteres insbesondere durch ein öffentli-

ches Kaufangebot und auch unter Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionä-

re. Bei einem öffentlichen Kaufangebot kann die Gesellschaft entweder einen 

Preis oder eine Preisspanne für den Erwerb festlegen.  

Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der gezahlte Kaufpreis je Ak-

tie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt der Aktienkurse (Schlussaukti-

onspreise für die Aktien der Gesellschaft im XETRA®-Handel oder einem Nach-
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folgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten fünf Börsen-

handelstagen vor dem Erwerb um nicht mehr als 5 % über- oder unterschreiten.  

Erfolgt der Erwerb der Aktien außerhalb der Börse, darf der gezahlte Kaufpreis 

je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den maßgeblichen Wert einer Aktie der 

Gesellschaft um nicht mehr als 20 % über- oder unterschreiten.  

Der maßgebliche Wert ist bei einem öffentlichen Kaufangebot der Durchschnitt 

der Aktienkurse (Schlussauktionspreise für die Aktien der Gesellschaft im 

XETRA®-Handel oder einem Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapier-

börse an den letzten fünf Börsenhandelstagen vor dem Tag der öffentlichen An-

kündigung des Kaufangebots. Das Kaufangebot kann weitere Bedingungen vor-

sehen. Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines formellen Angebots nicht 

unerhebliche Abweichungen des Börsenkurses der Aktie der Gesellschaft gegen-

über dem maßgeblichen Wert, so kann das Angebot angepasst werden. Im Falle 

der Anpassung wird auf den Durchschnitt der Aktienkurse (Schlussauktionspreise 

für die Aktien der Gesellschaft im XETRA®-Handel oder einem Nachfolgesys-

tem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten fünf Börsenhandelsta-

gen vor der Veröffentlichung der Angebotsanpassung abgestellt.  

Bei einem Erwerb der Aktien außerhalb der Börse in sonstiger Weise ist der 

maßgebliche Wert der Durchschnitt der Aktienkurse (Schlussauktionspreise für 

die Aktien der Gesellschaft im XETRA®-Handel oder einem Nachfolgesystem) an 

der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten fünf Börsenhandelstagen vor 

dem Tag des Abschlusses des dem Erwerb zugrundeliegenden Vertrages.  

Überschreitet bei einem öffentlichen Kaufangebot die Zeichnung das Volumen 

des Angebotes, erfolgt die Annahme nach Quoten. Dabei kann eine bevorrech-

tigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je 

Aktionär sowie eine Rundung nach kaufmännischen Gesichtspunkten unter in-

soweit partiellem Ausschluss eines eventuellen Rechts der Aktionäre zur Andie-

nung ihrer Aktien vorgesehen werden.  

d)  Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, die aufgrund dieser 

oder einer vorangegangenen Ermächtigung nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erwor-

benen eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Wahrung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) zu anderen Zwecken als dem Han-

del in eigenen Aktien wieder zu veräußern.  

Die Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien kann über die Börse erfolgen. 

Daneben kann die Veräußerung auch in anderer Weise als über die Börse vorge-

nommen werden, insbesondere auch zur Erfüllung von durch die Gesellschaft 

oder durch eine ihrer Konzerngesellschaften eingeräumten Wandlungs- oder Op-

tionsrechten sowie gegen Sachleistungen etwa zum Erwerb von Unternehmen, 

Beteiligungen oder gewerblichen Schutzrechten.  



- 4 - 
 

 

 

Die Aktien können zudem Personen, die in einem Arbeitsverhältnis mit der Ge-

sellschaft oder nachgeordneten verbundenen Unternehmen im Sinne der 

§§ 15 ff. AktG stehen oder standen, zum Erwerb angeboten werden.  

Eine Veräußerung außerhalb der Börse ist insbesondere auch zulässig, sofern 

maximal Aktien, die 10 % des Grundkapitals, und zwar sowohl berechnet auf 

den Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung als auch auf den Zeit-

punkt der Ausübung der Ermächtigung veräußert werden und die erworbenen 

eigenen Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den maßgeblichen Wert 

von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräuße-

rung nicht um mehr als 5 % (ohne Nebenkosten) unterschreitet. Auf den Betrag 

von 10 % des Grundkapitals gemäß dem vorherigen Satz ist der Betrag anzu-

rechnen, der auf Aktien entfällt, die aufgrund einer anderen entsprechenden 

Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entspre-

chender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bis zu der jeweiligen Aus-

übung der vorliegenden Ermächtigung ausgegeben bzw. veräußert werden, so-

weit eine derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Als maßgeblicher Wert 

gilt dabei der Durchschnitt der Aktienkurse (Schlussauktionspreise für die Ak-

tien der Gesellschaft im XETRA®-Handel oder einem Nachfolgesystem) an der 

Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten fünf Börsenhandelstagen vor der 

Veräußerung der Aktien.  

Das Bezugsrecht der Aktionäre ist dabei in allen Fällen dieses lit. d) ausge-

schlossen. 

e)  Die persönlich haftende Gesellschafterin wird des Weiteren ermächtigt, eigene 

Aktien den Aktionären aufgrund eines an alle Aktionäre gerichteten Angebots 

unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) zum Bezug an-

zubieten. Die persönlich haftende Gesellschafterin kann in diesem Fall mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ausschließen.  

f)  Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ferner ermächtigt, die eigenen 

Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats ohne weiteren Hauptversammlungsbe-

schluss einzuziehen. Die Einziehung führt zur Kapitalherabsetzung. Die persön-

lich haftende Gesellschafterin kann abweichend hiervon bestimmen, dass das 

Grundkapital bei der Einziehung unverändert bleibt und sich stattdessen durch 

die Einziehung der Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital gemäß § 8 

Abs. 3 AktG erhöht (vereinfachtes Einziehungsverfahren gem. § 237 Abs. 3 Nr. 3 

AktG). Die persönlich haftende Gesellschafterin ist in diesem Fall zur Anpassung 

der Angabe der Zahl der Stückaktien in der Satzung ermächtigt.  

g)  Die Ermächtigungen unter lit. a) bis f) können ganz oder in Teilbeträgen, ein-

mal oder mehrmals, einzeln oder gemeinsam durch die Gesellschaft, aber auch 

durch ihre Konzernunternehmen oder für ihre oder deren Rechnung durch Drit-

te ausgenutzt werden.  

h)  Die Ermächtigung erfasst auch die Verwendung von Aktien der Gesellschaft zu 

allen sonstigen gesetzlich zugelassenen Zwecken und gilt auch für Aktien, die 
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aufgrund früherer Ermächtigungsbeschlüsse nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG oder 

auf anderem Wege erworben wurden oder werden.  

i)  Werden die Aktien der Gesellschaft nicht im XETRA®-Handel oder einem Nach-

folgesystem gehandelt, so ist für die Bestimmung des maßgeblichen Werts der 

Aktien der Gesellschaft gemäß lit. c) bzw. d) dieser Ermächtigung der Durch-

schnitt der Aktienkurse (Schlussauktionspreise) an den letzten fünf Börsenhan-

delstagen vor dem Erwerb bzw. der Veräußerung der Aktien an dem Börsenplatz 

maßgeblich, der in diesem Zeitraum den größten Handelsumsatz in Bezug auf 

die Aktien der Gesellschaft zu verzeichnen hatte.  

j)  Die durch die Hauptversammlung vom 23. März 2016 erteilte Ermächtigung zum 

Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien wird mit Wirksamwerden dieser 

Ermächtigung aufgehoben. 

6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen 

des Erwerbs und der Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 

unter Bezugsrechtsausschluss und Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionä-

re  

In Ergänzung der unter Tagesordnungspunkt 5 zu beschließenden Ermächtigung zum 

Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG soll eine Ermächtigung erteilt 

werden, eigene Aktien auch unter Einsatz von Derivaten zu erwerben und zu veräu-

ßern.  

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, folgen-

den Beschluss zu fassen:  

a)  In Ergänzung der unter Tagesordnungspunkt 5 zu beschließenden Ermächtigung 

zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG darf der Erwerb von Ak-

tien gemäß der unter Tagesordnungspunkt 5 zu beschließenden Ermächtigung 

außer auf den dort beschriebenen Wegen auch unter Einsatz von bestimmten 

Derivaten durchgeführt werden. Mit Zustimmung des Aufsichtsrats können Opti-

onen veräußert werden, die die Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien bei 

Ausübung der Option verpflichten („Put-Optionen“), Optionen erworben und 

ausgeübt werden, die der Gesellschaft das Recht vermitteln, eigene Aktien bei 

Ausübung der Option zu erwerben („Call-Optionen“), und/oder Terminkaufver-

träge über eigene Aktien abgeschlossen werden, bei denen zwischen Abschluss 

des Kaufvertrages und der Lieferung der erworbenen Aktien mehr als zwei Bör-

sentage liegen („Terminkäufe“), und eigene Aktien unter Einsatz einer Kombi-

nation aus diesen Derivaten (nachfolgend werden alle vorgenannten Gestaltun-

gen als „Eigenkapitalderivate“ bezeichnet) erworben werden.  

Alle Aktienerwerbe unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten in Ausübung dieser 

Ermächtigung sind dabei auf Aktien im Umfang von höchstens 5 % des zum Zeit-

punkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung über diese Ermächtigung be-

stehenden Grundkapitals beschränkt. Die Laufzeit eines Eigenkapitalderivats 

darf jeweils 18 Monate nicht überschreiten und muss so gewählt werden, dass 
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der Erwerb der eigenen Aktien in Ausübung des Eigenkapitalderivats nicht nach 

dem 16. Juli 2024 erfolgen darf.  

b)  Der bei Ausübung der Put-Optionen beziehungsweise bei Fälligkeit des Termin-

kaufs zu zahlende Kaufpreis je Aktie („Ausübungspreis“) darf den Durchschnitt 

der Aktienkurse (Schlussauktionspreise für die Aktien der Gesellschaft im 

XETRA®-Handel oder einem Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapier-

börse an den letzten 10 Handelstagen vor Abschluss des betreffenden 

Derivatgeschäfts um nicht mehr als 10 % überschreiten und um nicht mehr als 

10 % unterschreiten, jeweils ohne Erwerbsnebenkosten, aber unter Berücksich-

tigung der erhaltenen beziehungsweise gezahlten Optionsprämie.  

c)  Eine Ausübung der Call-Optionen darf nur erfolgen, wenn der zu zahlende 

Kaufpreis den Durchschnitt der Aktienkurse (Schlussauktionspreise für die Ak-

tien der Gesellschaft im XETRA®-Handel oder einem Nachfolgesystem) an der 

Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten 10 Handelstagen vor Abschluss des 

betreffenden Derivatgeschäfts um nicht mehr als 10 % überschreitet und um 

nicht mehr als 10 % unterschreitet.  

d)  Werden eigene Aktien unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten unter Beachtung 

der vorstehenden Regelungen erworben, ist ein Recht der Aktionäre, solche 

Derivatgeschäfte mit der Gesellschaft abzuschließen, in entsprechender An-

wendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen. Ein Recht der Aktionäre 

auf Abschluss von Derivatgeschäften besteht auch nicht, soweit beim Erwerb 

eigener Aktien unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten ein bevorrechtigtes An-

gebot für den Abschluss von Derivatgeschäften bezogen auf geringe Stückzahlen 

an Aktien vorgesehen wird.  

Aktionäre haben ein Recht auf Andienung ihrer Aktien nur, soweit die Gesell-

schaft ihnen gegenüber aus den Derivatgeschäften zur Abnahme der Aktien ver-

pflichtet ist. Ein eventuelles weitergehendes Andienungsrecht ist ausgeschlos-

sen.  

e)  Für die Veräußerung und Einziehung von Aktien, die unter Einsatz von Eigenka-

pitalderivaten erworben werden, gelten die zu Tagesordnungspunkt 5 festge-

setzten Regeln. 
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B.  Berichte an die Hauptversammlung 

Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin zu Tagesordnungspunkt 5 und 

Tagesordnungspunkt 6 über den Ausschluss des Bezugsrechts bzw. Andienungs-

rechts gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, Halbsatz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG  

a)  Einleitung 

Die persönlich haftende Gesellschafterin hat zu Tagesordnungspunkt 5 und 6 gemäß 

§§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, Halbsatz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Be-

richt über die Gründe für den Bezugsrechtsausschluss erstattet. Der Bericht wird 

wie folgt bekannt gemacht:  

b)  Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 

In Tagesordnungspunkt 5 wird die Gesellschaft ermächtigt, eigene Aktien zu erwer-

ben, durch Tagesordnungspunkt 6 wird die Möglichkeit des Erwerbs unter Einsatz 

von Eigenkapitalderivaten geregelt.  

Deutsche Unternehmen dürfen eigene Aktien in begrenztem Umfang auf Grund ei-

ner besonderen Ermächtigung durch die Hauptversammlung erwerben. Die Laufzeit 

der Ermächtigung ist auf fünf Jahre begrenzt. Damit soll die Gesellschaft in die La-

ge versetzt werden, im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre eigene Aktien 

bis zu einer Höhe von 10 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft zu erwer-

ben. Dabei soll der Gesellschaft vorliegend die Möglichkeit gegeben werden, eigene 

Aktien zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken zu erwerben, etwa zur Reduzierung 

der Eigenkapitalausstattung, zur Kaufpreiszahlung für Akquisitionen oder aber, um 

die Aktien wieder zu veräußern.  

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit erhal-

ten, eigene Aktien u.a. durch ein öffentliches, an die Aktionäre der Gesellschaft zu 

richtendes Kaufangebot zu erwerben. Der Gesellschaft wird damit größere Flexibili-

tät eingeräumt. In Fällen, in denen dies im angemessenen Interesse der Gesell-

schaft liegt, soll die persönlich haftende Gesellschafterin bei Wahrung der Voraus-

setzungen des aktienrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes gemäß § 53a AktG 

das Andienungsrecht der Aktionäre ausschließen können. Sofern ein öffentliches 

Kaufangebot überzeichnet ist, muss die Annahme nach Quoten erfolgen. Jedoch soll 

es zulässig sein, eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile 

von Offerten bis zu maximal 100 Stück Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient 

dazu, glatte Erwerbsquoten festlegen zu können und trotzdem kleine Aktienbestän-

de zu berücksichtigen.  

Der Einsatz von Eigenkapitalderivaten beim Erwerb eigener Aktien gibt der Gesell-

schaft die Möglichkeit, einen Rückkauf zu optimieren. Er soll, wie schon die geson-

derte Begrenzung auf 5 % des Grundkapitals verdeutlicht, das Instrumentarium des 

Aktienrückkaufs ergänzen, aber zugleich auch seine Einsatzmöglichkeiten erwei-

tern. Sowohl die Vorgaben für die Ausgestaltung der Optionen als auch die Vorgaben 

für die zur Belieferung geeigneten Aktien stellen sicher, dass auch bei dieser Er-
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werbsform den Anforderungen des § 53a AktG Rechnung getragen werden kann. Die 

Laufzeit der Optionen wird grundsätzlich 18 Monate nicht übersteigen.  

Bei der Veräußerung von Put-Optionen wird dem Erwerber der Put-Option das Recht 

gewährt, Aktien der Gesellschaft zu einem in der Put-Option festgelegten Preis, 

dem Ausübungspreis, an die Gesellschaft zu veräußern. Als Gegenleistung erhält die 

Gesellschaft eine Optionsprämie, die unter Berücksichtigung unter anderem des 

Ausübungspreises, der Laufzeit der Option und der Volatilität der eigenen Aktien 

dem Wert des Veräußerungsrechts entspricht. Wird die Put-Option ausgeübt, ver-

mindert die Optionsprämie, die der Erwerber der Put-Option gezahlt hat, den von 

der Gesellschaft für den Erwerb der Aktie insgesamt erbrachten Gegenwert. Die 

Ausübung der Put-Option ist für den Optionsinhaber in der Regel dann wirtschaftlich 

sinnvoll, wenn der Kurs der Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Ausübung un-

ter dem Ausübungspreis liegt, weil er dann die Aktie zu dem höheren Ausübungs-

preis verkaufen kann. Aus Sicht der Gesellschaft kann der Aktienrückkauf unter Ein-

satz von Put-Optionen etwa den Vorteil bieten, dass der Ausübungspreis bereits bei 

Abschluss des Optionsgeschäfts festgelegt wird, während die Liquidität erst am Aus-

übungstag abfließt. Übt der Optionsinhaber die Option nicht aus, weil der Aktien-

kurs am Ausübungstag über dem Ausübungspreis liegt, kann die Gesellschaft auf 

diese Weise zwar keine eigenen Aktien erwerben, ihr verbleibt jedoch die verein-

nahmte Optionsprämie.  

Beim Erwerb einer Call-Option erhält die Gesellschaft gegen Zahlung einer Options-

prämie das Recht, eine vorher festgelegte Anzahl an eigenen Aktien zu einem vor-

her festgelegten Preis, dem Ausübungspreis, vom Veräußerer der Option, dem Still-

halter, zu kaufen. Die Ausübung der Call-Option ist für die Gesellschaft dann wirt-

schaftlich sinnvoll, wenn der Kurs der eigenen Aktien über dem Ausübungspreis 

liegt, da sie die Aktien dann zu dem niedrigeren Ausübungspreis vom Stillhalter kau-

fen kann. Zusätzlich wird die Liquidität der Gesellschaft erst dann mit dem verein-

barten Ausübungspreis belastet, wenn bei Ausübung der Call-Option der festgelegte 

Preis für die Aktien gezahlt werden muss.  

Beim Terminkauf erwirbt die Gesellschaft die Aktien nach der Vereinbarung mit 

dem Terminverkäufer zu einem bestimmten, in der Zukunft liegenden Termin zu 

dem bei Abschluss des Terminkaufs festgelegten Erwerbspreis. Der Abschluss von 

Terminkäufen kann für die Gesellschaft sinnvoll sein, wenn sie einen Bedarf an ei-

genen Aktien zum Termin zu einem bestimmten Preisniveau sichern will.  

Die an den Derivatgeschäften nicht beteiligten Aktionäre erleiden keinen wesentli-

chen wertmäßigen Nachteil, weil ihre Stellung insoweit der Stellung der Aktionäre 

beim Aktienrückkauf über die Börse, bei dem nicht alle Aktionäre tatsächlich Aktien 

an die Gesellschaft verkaufen können, entspricht. Sowohl die Vorgaben für die Aus-

gestaltung der Derivate als auch die Vorgaben für die zur Belieferung geeigneten 

Aktien stellen sicher, dass auch bei dieser Erwerbsform den Anforderungen des 

§ 53a AktG umfassend Rechnung getragen wird. Insofern ist es, auch unter dem § 

186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugrunde liegenden Rechtsgedanken, gerechtfertigt, dass 

den Aktionären kein Recht zustehen soll, solche Derivatgeschäfte mit der Gesell-

schaft abzuschließen. Ein Recht der Aktionäre auf Abschluss von Derivatgeschäften 
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besteht auch nicht, soweit beim Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Eigenkapi-

talderivaten ein bevorrechtigtes Angebot für den Abschluss von Derivatgeschäften, 

bezogen auf geringe Stückzahlen an Aktien, vorgesehen wird. Der Ausschluss des 

Bezugs- und des Andienungsrechts ermöglicht es, Derivatgeschäfte kurzfristig abzu-

schließen, was bei einem Angebot zum Abschluss von solchen Derivatgeschäften an 

alle Aktionäre nicht möglich wäre.  

Beim Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten soll Aktionären 

ein Recht auf Andienung ihrer Aktien nur zustehen, soweit die Gesellschaft aus den 

Eigenkapitalderivaten ihnen gegenüber zur Abnahme der Aktien verpflichtet ist. 

Anderenfalls wäre der Einsatz von Eigenkapitalderivaten im Rahmen des Rücker-

werbs eigener Aktien nicht möglich, und die damit für die Gesellschaft verbundenen 

Vorteile wären nicht erreichbar. Die persönlich haftende Gesellschafterin hält die 

Nichtgewährung beziehungsweise Einschränkung des Andienungsrechts nach sorgfäl-

tiger Abwägung der Interessen der Aktionäre und des Interesses der Gesellschaft 

aufgrund der Vorteile, die sich aus dem Einsatz von Eigenkapitalderivaten für die 

Gesellschaft ergeben können, für gerechtfertigt.  

c)  Verwendungsmöglichkeiten der eigenen Aktien 

In Tagesordnungspunkt 5 wird die Gesellschaft ermächtigt, erworbene Aktien wie-

der zu veräußern. Gemäß Tagesordnungspunkt 6 gilt diese Ermächtigung auch für 

die Fälle des Erwerbs eigener Aktien unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten. Dabei 

dient die Möglichkeit zum Wiederverkauf eigener Aktien der vereinfachten Mittel-

beschaffung. Gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG kann die Hauptversammlung der 

Gesellschaft auch zu einer anderen Form der Veräußerung als über die Börse unter 

Ausschluss des Bezugsrechts ermächtigen.  

Insbesondere können die eigenen Aktien entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu 

einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft im 

Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Die Möglichkeit einer 

solchen Veräußerung liegt im Interesse der Gesellschaft. Sie erlaubt eine schnellere 

und kostengünstigere Platzierung der Aktien als deren Veräußerung unter entspre-

chender Anwendung der Regeln eines Bezugsrechts der Aktionäre. Den Aktionären 

entsteht nach der Wertung des Gesetzgebers kein Nachteil, da sie, soweit sie am 

Erhalt ihrer Stimmrechtsquote interessiert sind, die entsprechende Anzahl von Ak-

tien jederzeit an der Börse erwerben können.  

Darüber hinaus ist die Gesellschaft berechtigt, die gemäß dieser Ermächtigung er-

worbenen eigenen Aktien auch zur Erfüllung von Wandlungs- oder Optionsrechten 

zu verwenden, die von der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften ein-

geräumt wurden. Voraussetzung für diese Art der Verwendung ist der Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre.  

Außerdem schafft die Ermächtigung die Möglichkeit, eigene Aktien unter Ausschluss 

des Bezugsrechts der Aktionäre als Gegenleistung bei dem Erwerb von Unterneh-

men, von Beteiligungen an Unternehmen oder von gewerblichen Schutzrechten an-

bieten zu können. Der internationale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirt-

schaft verlangen zunehmend diese Form der Akquisitionsfinanzierung. Die vorge-



- 10 - 
 

 

 

schlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum 

geben, um Akquisitionschancen schnell und flexibel nutzen zu können.  

Aufgrund der vorgeschlagenen Ermächtigung kann die persönlich haftende Gesell-

schafterin auch dann das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen, wenn die eigenen 

Aktien an Personen, die in einem Arbeitsverhältnis mit der Gesellschaft oder nach-

geordneten verbundenen Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG stehen oder 

standen, zum Erwerb angeboten werden. Dadurch soll der Gesellschaft die Möglich-

keit eingeräumt werden, Belegschaftsaktien auszugeben. Aus Sicht der persönlich 

haftenden Gesellschafterin liegt in der Option zur Ausgabe von Belegschaftsaktien 

eine gute Ergänzung zu konventionellen Vergütungsbestandteilen. Die Verwendung 

eigener Aktien für diese Zwecke macht dabei die Schaffung neuer Aktien, z.B. aus 

bedingtem Kapital, entbehrlich.  

Ferner ermöglicht es die Ermächtigung, dass die eigenen Aktien den Aktionären der 

Gesellschaft aufgrund eines Angebots, das an alle Aktionäre gerichtet ist und den 

Gleichheitsgrundsatz beachtet, zum Bezug angeboten werden. In einem solchen Fall 

kann die persönlich haftende Gesellschafterin mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht für Spitzenbeträge ausschließen.  

Schließlich sieht die Ermächtigung die Möglichkeit vor, dass die erworbenen eigenen 

Aktien ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung eingezogen werden können.  

Die in der vorgeschlagenen Ermächtigung genannten Zwecke sollen sich auch auf die 

Verwendung eigener Aktien erstrecken, die aufgrund früherer Ermächtigungsbe-

schlüsse nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG oder auf anderem Wege erworben wurden oder 

werden. Für den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gelten die vorstehend 

gemachten Ausführungen entsprechend.  

d)  Berichterstattung 

Über eine etwa erfolgte Ausnutzung der Ermächtigung zum Erwerb bzw. zur Ver-

wendung eigener Aktien wird die persönlich haftende Gesellschafterin in der je-

weils nächsten Hauptversammlung berichten.  

Zudem gibt die Gesellschaft im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss den Bestand 

an eigenen Aktien der Gesellschaft, den Zeitpunkt des Erwerbs, die Gründe für den 

Erwerb, bei entsprechenden Transaktionen im betreffenden Geschäftsjahr auch die 

jeweiligen Erwerbe oder Veräußerungen unter Angabe der Zahl der Aktien, des Er-

werbs- oder Veräußerungspreises sowie die Verwendung des Erlöses, an. 

C. Weitere Angaben und Hinweise 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 

Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß 

§ 21 der Satzung diejenigen Kommanditaktionäre – persönlich oder durch Bevollmächtigte – 

berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung, dem 17. Juli 2019, im Aktienregister einge-
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tragen sind und sich rechtzeitig, das heißt bis zum Ablauf des 10. Juli 2019 (MESZ), bei der 

Gesellschaft angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft zumindest in Text-

form (§ 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches) in deutscher oder englischer Sprache bis zum 

Ablauf des 10. Juli 2019 (MESZ) unter nachstehender Adresse, Telefaxnummer oder E-Mail-

Adresse zugehen: 

German Startups Group GmbH & Co. KGaA 

c/o UBJ GmbH 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

Telefax: +49 (0) 40 6378 5423 

E-Mail: hv@ubj.de 

Es ist durch eindeutige Angaben für eine zweifelsfreie Identifizierung des sich anmelden-

den Kommanditaktionärs zu sorgen, etwa durch Nennung seines vollständigen Namens oder 

seiner vollständigen Firma, wie im Aktienregister eingetragen. 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt gemäß §§ 278 Absatz 3, 67 Absatz 2 Satz 1 des Aktienge-

setzes als Kommanditaktionär – und damit zur Ausübung von Teilnahme- und Stimmrechten 

berechtigt – nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Aktien werden durch 

eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert. Kommanditaktionäre können daher 

über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung zur Hauptversammlung weiter frei verfü-

gen.  

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass gemäß § 405 Absatz 3 Nr. 1 des Aktiengesetzes 

ordnungswidrig handelt, wer Aktien eines anderen, zu dessen Vertretung er nicht befugt 

ist, ohne dessen Einwilligung zur Ausübung von Rechten in der Hauptversammlung benutzt. 

Da im Verhältnis zur Gesellschaft betreffend die Hauptversammlung am 17. Juli 2019 als 

Kommanditaktionär nur gilt, wer als solcher zu diesem Zeitpunkt im Aktienregister einge-

tragen ist, hat derjenige, der zuvor Aktien erwirbt, aber zum Zeitpunkt der Hauptver-

sammlung noch nicht im Aktienregister eingetragen ist, kein Teilnahme- und Stimmrecht, 

wenn ihn der Veräußerer nicht zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 

des Stimmrechts bevollmächtigt oder ermächtigt. 

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

Ein teilnahmeberechtigter Kommanditaktionär kann sich in der Hauptversammlung durch 

einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Auch in diesem Fall ist eine frist- und ordnungs-

gemäße Anmeldung des Kommanditaktionärs zur Hauptversammlung erforderlich.  

Die Erteilung der Vollmacht ist sowohl vor als auch während der Hauptversammlung mög-

lich. Hierfür kommen Erklärungen gegenüber dem zu Bevollmächtigenden und gegenüber 

der Gesellschaft in Betracht. 

Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder eine mit diesen gemäß 

aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigt 

wird, bedürfen die Erteilung und der Widerruf der Vollmacht sowie ihr Nachweis gegenüber 

der Gesellschaft zumindest der Textform.  
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Erfolgt die Erteilung der Vollmacht oder ihr Widerruf durch Erklärung gegenüber der Ge-

sellschaft, so kann die Erklärung zumindest in Textform (§ 126b des Bürgerlichen Gesetz-

buches) an die folgende Anschrift, Telefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse gerichtet werden: 

German Startups Group GmbH & Co. KGaA 

Platz der Luftbrücke 4-6 

12101 Berlin 

Telefax: +49 (0) 30 5490 8604 

E-Mail: ir@german-startups.com 

Der Widerruf kann auch durch die persönliche Teilnahme des Kommanditaktionärs an der 

Hauptversammlung erfolgen. 

Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erteilt, ist ein zusätzlicher 

Nachweis der Bevollmächtigung nicht erforderlich. Wird die Vollmacht durch Erklärung 

gegenüber dem Bevollmächtigten erteilt, ist die Vollmacht zumindest in Textform (§ 126b 

des Bürgerlichen Gesetzbuches) der Gesellschaft gegenüber nachzuweisen, soweit sich aus 

§§ 278 Absatz 3, 135 des Aktiengesetzes nicht etwas anderes ergibt (siehe unten).  

Die Übermittlung des Nachweises der Vollmacht kann an die oben für die Erteilung von 

Vollmachten angegebene Anschrift, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse erfolgen. Um den 

Nachweis der Bevollmächtigung eindeutig zuordnen zu können, bitten wir Sie, den voll-

ständigen Namen bzw. die vollständige Firma und den Wohnort bzw. die Geschäftsanschrift 

des Kommanditaktionärs anzugeben. Bitte geben Sie auch den Namen und die Anschrift des 

Bevollmächtigten an.  

Der Nachweis kann auch dadurch erbracht werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der 

Hauptversammlung die Vollmacht in der Hauptversammlung vorzeigt.  

Für die Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder einer ande-

ren mit diesen durch die aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellten Institution oder 

Person besteht ein Textformerfordernis weder nach der Satzung noch nach dem ausdrück-

lichen Wortlaut des Aktiengesetzes. Das allgemeine Textformerfordernis für die Vollmacht 

gemäß §§ 278 Absatz 3, 134 Absatz 3 Satz 3 des Aktiengesetzes findet bei diesen 

Vollmachtsempfängern nach überwiegender Auffassung keine Anwendung. Möglicherweise 

verlangt jedoch in diesen Fällen der Vollmachtsempfänger eine besondere Form der Voll-

macht, da er diese gemäß §§ 278 Absatz 3, 135 Absatz 1 Satz 2 des Aktiengesetzes (gege-

benenfalls in Verbindung mit §§ 278 Absatz 3, 135 Absatz 8 oder §§ 278 Absatz 3, 135 Ab-

satz 10, 125 Absatz 5 des Aktiengesetzes) nachprüfbar festhalten muss. Die möglicherweise 

zu beachtenden Besonderheiten bitten wir beim Vollmachtsempfänger zu erfragen. 

Die Vollmachtserteilung durch in der Hauptversammlung anwesende Kommanditaktionäre 

und Kommanditaktionärsvertreter an andere Anwesende ist ebenfalls möglich. Allerdings 

können Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder andere mit diesen durch die aktien-

rechtlichen Bestimmungen gleichgestellte Institutionen oder Personen Untervollmachten 

an Personen, die nicht ihre Angestellten sind, gemäß §§ 278 Absatz 3, 135 Absatz 5 Satz 1 

des Aktiengesetzes (gegebenenfalls in Verbindung mit §§ 278 Absatz 3, 135 Absatz 8 des 

Aktiengesetzes oder §§ 278 Absatz 3, 135 Absatz 10, 125 Absatz 5 des Aktiengesetzes) nur 

erteilen, wenn die Vollmacht dies gestattet. 
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Bevollmächtigt der Kommanditaktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft ei-

nen oder mehrere Bevollmächtigte zurückweisen, sofern noch ein Bevollmächtigter übrig 

bleibt. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge 

Anträge und Wahlvorschläge von Kommanditaktionären sind ausschließlich zu richten an: 

German Startups Group Management GmbH 

Platz der Luftbrücke 4-6 

12101 Berlin 

Informationen zum Datenschutz 
 

Die German Startups Group GmbH & Co. KGaA verarbeitet im Rahmen der Durchführung 

der Hauptversammlung folgende Kategorien von personenbezogenen Daten der Komman-

ditaktionäre: Kontaktdaten (z.B. E-Mail-Adresse), erforderliche Angaben zu Namensaktien 

(Name, Geburtsdatum und Adresse sowie Stückzahl oder Aktiennummern) und Verwal-

tungsdaten (z.B. Eintrittskartennummer). Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

im Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverord-

nung (DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn 

die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die German 

Startups Group GmbH & Co. KGaA ist rechtlich verpflichtet, eine Hauptversammlung der 

Kommanditaktionäre durchzuführen. Um diese Pflicht zu erfüllen, ist die Verarbeitung der 

oben genannten Kategorien von personenbezogenen Daten unerlässlich. Ohne Angabe von 

personenbezogenen Daten können sich Kommanditaktionäre nicht zur Hauptversammlung 

anmelden. 

 

Für die Datenverarbeitung ist die German Startups Group GmbH & Co. KGaA verantwort-

lich. Die Kontaktdaten des Verantwortlichen lauten: 
 

German Startups Group Management GmbH 

Platz der Luftbrücke 4-6 

12101 Berlin 

Telefax: +49 (0) 30 5490 8604 

E-Mail: ir@german-startups.com 

 

Personenbezogene Daten, die Kommanditaktionäre betreffen, werden grundsätzlich nicht 

an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, 

sofern diese von der German Startups Group GmbH & Co. KGaA zur Erbringung von Dienst-

leistungen im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hier-

bei handelt es sich um typische Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa HV-Agenturen, 

Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer). Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten 

nur in dem Umfang, der für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist. 
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Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeichnis 

der Hauptversammlung können andere Teilnehmer und Kommanditaktionäre Einblick in die 

in dem Teilnehmerverzeichnis über Sie erfassten Daten erlangen. Auch im Rahmen von 

bekanntmachungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen bzw. -

wahlvorschlägen werden, wenn diese Anträge von Ihnen gestellt werden, Ihre personenbe-

zogenen Daten veröffentlicht.  

 

Die oben genannten Daten werden nach Beendigung der Hauptversammlung gelöscht, es 

sei denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von 

Anträgen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung 

erforderlich. Die Angaben zu Namensaktien werden nicht gelöscht, solange Kommanditak-

tionäre im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und das Teilnehmerverzeichnis 

der Hautversammlung muss aufgrund von gesetzlichen Vorgaben zwei Jahre lang aufbe-

wahrt werden. 
 

Kommanditaktionäre haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über sie 

gespeichert wurden, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben 

Kommanditaktionäre das Recht, auf Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht, die Ein-

schränkung der Verarbeitung von zu umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen und das 

Recht auf Löschung von unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten perso-

nenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine sons-

tigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Darüber hinaus haben Komman-

ditaktionäre das Recht auf Übertragung sämtlicher an die Gesellschaft übergebenen Daten 

in einem gängigen Dateiformat (Recht auf „Datenportabilität“). Zur Ausübung der Rechte 

der Kommanditaktionäre genügt eine entsprechende E-Mail an ir@german-startups.com.  

 

Darüber hinaus haben Kommanditaktionäre auch das Recht zur Beschwerde bei einer Da-

tenschutzaufsichtsbehörde. Der Datenschutzbeauftragte der German Startups Group GmbH 

& Co. KGaA ist unter folgender Adresse zu erreichen: 
 

German Startups Group GmbH & Co. KGaA  

- Datenschutzbeauftragter - 

Platz der Luftbrücke 4-6 

12101 Berlin 

Telefax: +49 (0) 30 5490 8604 

E-Mail: ir@german-startups.com 
 

Berlin, im Juni 2019 

Die persönlich haftende Gesellschafterin 


